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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1976

Norm

ABGB §879 BIIa1

ABGB §897

Rechtssatz

Ist ein vermögensrechtlicher Vergleich zwischen Ehegatten in seiner Wirksamkeit durch die Einbringung der

Ehescheidungsklage bedingt, so braucht auf die Frage der Sittenwidrigkeit solange nicht eingegangen zu werden, als

die Ehe noch aufrecht ist.
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